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Christian Zeller

Vom Nein zum Verfassungsvertrag
zur gesellschaftlichen Aneignung Europas

umfassenden Privatisierungen der öffentlichen
Dienste voran. Sie verschärft den wilden und
zerstörerischen Konkurrenzkampf zwischen den
Lohnabhängigen1 der verschiedenen Länder.

In einigen Ländern wie in Frankreich haben die
Regierungen eine Abstimmung über die Verfassung
angesetzt.2 Ihr Ziel ist klar: sie waren sich ihrer
Sache sicher und wollen mit einer siegreichen Ab-
stimmung eine verstärkte Legitimität, um ihre An-
griffe gegen die sozialen Errungenschaften und ganz
allgemein gegen zahlreiche grundlegende Interes-
sen der Lohnabhängigen noch zügiger und bruta-
ler durchzuführen.  Angesichts der offensichtlichen
Schwierigkeiten, die BürgerInnen von diesem Pa-
ket zu überzeugen, vernebeln die Regierungen und
EU-Repräsentanten die wahren Ziele. Sie betrei-
ben eine Angstkampagne und malen bei einer Ab-
lehnung der Verfassung das Chaos in Europa an
die Wand.

Wie auch immer diese Abstimmungen ausgehen
werden, die Ergebnisse dieser Konfrontation wer-
den die politische Dynamik in den betreffenden
Ländern und in ganz Europa nachhaltig beeinflus-
sen. Im Zuge großer sozialer Bewegungen gegen
die Verlängerung der Arbeitszeit, die Privatisierung
öffentlicher Dienste und die Verschlechterung der
Ausbildungsbedingungen an den Schulen ist in
Frankreich die Stimmung mittlerweile gekippt. Seit
Mitte März 2005 haben bereits mehrere Meinungs-
umfragen dem Nein zur Verfassung bei der Ab-
stimmung am 29. Mai eine Mehrheit vorausge-
sagt.

Dementsprechend sitzt Präsident Chirac und Pre-
mierminister Raffarin der Schreck im Nacken. Die
Regierung versucht die Bewegungen mit kleinen
Zugeständnissen zu spalten.  Auf Druck von Chirac
hat sogar der europäische Ministerrat am 22. März
2005 den Umsetzungsprozess der umstrittenen
Bolkestein-Richtlinie zur Liberalisierung der
Dienstleistungen vorerst verschoben (Höltschi
2005). Ein Nein in Frankreich könnte die EU-
Dampfwalze tatsächlich zumindest für eine gewis-
se Zeit aus der Spur werfen. Klar Nein sagen zu
diesem Verfassungsvertrag ist eine wichtige Vor-
aussetzung, um ein anderes, ein solidarisches Pro-
jekt Europa voranzutreiben.

Nach dem Vertrag von Maastricht 1992 und der
Einführung des Euro in den Jahren 1999-2002 fin-
det in der Europäischen Union erneut eine ent-
scheidende Auseinandersetzung statt: es geht um
die Inkraftsetzung einer Verfassung respektive ei-
nes Verfassungsvertrags. Diese Auseinandersetzung
ist für die gesellschaftlichen Verhältnisse und die
Entwicklung der politischen Kräfteverhältnisse in
der EU und in den Mitgliedstaaten von großer Trag-
weite. Die europäischen Regierungen wollen eine
größere Legitimität, um ihre Politik des umfassen-
den Sozialabbaus und der Zerstörung sozialer Er-
rungenschaften auf dem ganzen Kontinent ver-
stärkt fortzusetzen.

Die europäische Idee und das Projekt einer Ver-
einigung Europas sind unter der Bevölkerung nach
den Erfahrungen der beiden Weltkriege und an-
gesichts des wieder aufkommenden Nationalis-
mus relativ breit verankert. Auch in der traditio-
nellen Linken und in sozialen Bewegungen be-
steht eine weitverbreitete Sympathie für das
Haus Europa, deren organisatorischer Ausdruck
die EU ist.  An dieser durchaus positiven Grund-
stimmung setzen die Regierungen und der EU-
Apparat an.

Tatsächlich kann eine emanzipatorische Perspek-
tive nur eine europäische und letztlich eine welt-
weite sein. Alle wesentlichen sozialen und ökolo-
gischen Fragen können nicht im Rahmen der Na-
tionalstaaten gelöst werden. Die Gewerkschaften,
die sozialen Bewegungen und die Organisationen,
die sich für eine Überwindung der Profit- und
Konkurrenzlogik einsetzen, müssen auf europäi-
scher Ebene agieren und auf europäischer Ebene
konzeptionelle Antworten formulieren, wollen sie
glaubwürdig sein. Voraussetzung hierfür ist aller-
dings auch eine Klärung über den Charakter der
Europäischen Union.

Die EU bietet keine Grundlage für ein demokra-
tisches und solidarisches Europa. Seit den Verträ-
gen von Rom 1958, bekräftigt und verstärkt durch
die Einheitsakte von 1986, den Vertrag von
Maastricht 1992 und die Einführung des Euro, hat
die EU immer mehr einen Charakter gezeigt, der
in krassem Widerspruch zu einem solchen Pro-
jekt steht. Die EU treibt den freien Markt und die
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Der vorliegende Beitrag skizziert zunächst den
Charakter und die Rolle der EU in den politischen
Auseinandersetzungen. Nachfolgend wird der
Verfassungsvertrag als Ausdruck der Offensive des
Kapitals analysiert und kritisiert. Der dritte Ab-
schnitt entwirft eine Widerstandsstrategie gegen
diese Offensive. Das ist eine Strategie der gesell-
schaftlichen Aneignung, die aktuelle Formen des
alltäglichen Widerstandes gegen die Verschlechte-
rungen der Lebensbedingungen verbindet mit ei-
ner Perspektive, die über die Gesetze von Profit
und Konkurrenz hinausweist. Jede emanzipatori-
sche Perspektive muss von Grund auf eine inter-
nationale sein. Die politischen Antworten sind
ebenso grenzüberschreitend zu konzipieren wie
das Kapital international verflochten ist und agiert.

1. Die EU: ein wirksamer Hebel
der neoliberalen Herrschaft

Finanzdominiertes
Akkumulationsregime
und imperialistische
Enteignungsökonomie

Die dreißig goldenen Jahre bis Mitte der 1970er
Jahre stützten sich auf eine vorteilhafte Konfigu-
ration des Kapitalismus: ein außerordentliches
Wirtschaftswachstum und ein Wohlfahrtsstaat, die
in manchen Ländern mit relativ gut ausgebauten
öffentlichen Diensten einhergingen, bildeten die
Grundlage für das sogenannte europäische Gesell-
schaftsmodell oder den „Rheinischen Kapitalis-
mus“. Die Kohärenz dieses Modells erschöpfte sich
in den 1970er Jahren. Die allgemeine Rezession in
der ersten Hälfte der 1970er Jahre war von ei-
nem gleichzeitigen Sturz der Profitrate und der
Wachstumsrate sowie einer stark ansteigenden
Erwerbslosigkeit gekennzeichnet. Seit Mitte der
1970er Jahre ist der Verlauf der Weltwirtschaft und
der europäischen Wirtschaft wesentlich stärker
krisenbehaftet als in der Vorperiode (Duménil und
Lévy 2003; Husson 2004).

Ein zentrales Ziel des Kapitals besteht seither darin,
die Profitabilität zu steigern und sich neue Berei-
che anzueignen, um sie in Wert zu setzen. Die im
Zuge massiver Niederlagen der Arbeiterbewegung
und der konservativen Revolution seit 1979/80
durchgesetzte Liberalisierungspolitik machte es
möglich, dass ein hochkonzentriertes Finanzkapi-

tal seine Bedeutung steigern konnte.  Die priva-
ten, kapitalgedeckten Alterssysteme, die seit dem
Ende des Zweiten Weltkriegs in den angelsächsi-
schen Ländern, in Japan und in der Schweiz zu-
nehmend wichtiger wurden und nun auch in
Deutschland und Frankreich durchgesetzt werden,
haben die Attraktivität finanzieller Investitionen
massiv verstärkt und zur Zentralisation der indi-
viduellen Sparguthaben und Vermögen geführt
(Sauviat 2004). Dieser Prozess vollzog sich in
Europa mit tatkräftiger Unterstützung der Ge-
werkschaften und sozialdemokratischen Parteien.

Diese Entwicklungen mündeten in den Durch-
bruch eines finanzdominierten Akkumulations-
regimes, das ausgehend von den USA seine Wir-
kung auf globaler Ebene entfaltet (Chesnais 2004a;
Zeller 2004a). Aufgrund der errungenen Positi-
on und Macht kann sich das finanzielle Anlage-
kapital (in der Form von Investment- und Pen-
sionsfonds) einen Teil der Gewinne in Form von
Einkommen aus Börsenplatzierungen, Mieten und
Bodenrenten sowie über den öffentlichen Schul-
dendienst aneignen. Das sind Einkommen, die ein-
zig durch das Eigentum an Vermögen legitimiert
sind. Dieses Anlagekapital verwertet und vergrö-
ßert sich also als „rententragendes Kapital“ durch
Abschöpfung eines Teils des Profits - erfordert
allerdings die Steigerung der Mehrwertrate und
eine genügende Akkumulation von produktivem
Kapital, was aber gerade aufgrund der Verwer-
tungsschwierigkeiten nur ungenügend erfolgt
(Chesnais 2004a: 225; 2004b: 31). Das Anlage-
kapital zeichnet sich durch die Neigung aus, der
„Ökonomie“ mehr abzuverlangen als diese zu lie-
fern imstande ist. Das äußert sich in der harten
Deregulierung der Arbeit, den Angriffen auf sozi-
ale Errungenschaften, den umfassenden Privati-
sierungen, den Enteignungsmechanismen in den
so genannten aufstrebenden Märkten (Zins-
zahlungen, Kapitalflucht) und schließlich in der
imperialistischen und kriegerischen Aneignung
von Territorien und ihren Ressourcen (Chesnais
2004b: 43; Harvey 2004).  Dabei blieb die Ab-
schöpfung von Mehrwert durch die Ausbeutung
der Arbeitenden immer noch die zentrale Form
der Auspressung von Wert im Akkumulations-
prozess und wurde mit wachsender Arbeitspro-
duktivität gar gesteigert.

Aber die höheren Profite bewirkten aufgrund der
beschränkten Märkte nicht eine massive Zunah-
me der Investitionen. Einen Teil des Mehrwerts
schleusen die Institutionen des Finanzkapitals in
die Finanzsphäre, wo er einen besonders hohen
Ertrag abwerfen soll. Die Rentiers konsumieren
ihrerseits einen Teil und generieren damit eine
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spezifische Nachfrage (vor allem nach Gütern des
gehobenen Bedarfs). Diese Veränderungen gingen
mit einer massiven Flexibilisierung der Arbeitsver-
hältnisse und einer Steigerung der Erwerbslosig-
keit einher (Husson 2004).

Europäische Union:
freier Binnenmarkt und
Herrschaft des Kapitals
Das erste wichtige Projekt wirtschaftlicher und
politischer Integration in Europa, die 1951 von
Deutschland, Frankreich, Italien, Belgien, Nieder-
lande und Luxemburg lancierte Gemeinschaft für
Kohle und Stahl (EGKS) reduzierte sich nicht auf
einen gemeinsamen Markt. Sie integrierte in ei-
nem zwar begrenzten, aber strategisch wichtigen
Wirtschaftssektor Elemente gemeinsamer Planung
und Sozialpolitik. Es war der erste und letzte Ver-
such einer sektoralen Integration in Europa
(Fondation Copernic 2003: 20).

Die im Jahr 1957 unterzeichneten Verträge von
Rom orientierten die gegründete Europäische
Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) in eine andere Rich-
tung. Die Römischen Verträge stellten bereits die
Etablierung der vier Freiheiten des freien Waren-,
Kapital-, Dienstleistungs- und Arbeitskräftever-
kehrs, also die Beseitigung von Handelshemm-
nissen und die Bildung eines Gemeinsamen Mark-
tes, ins Zentrum des Projekts. Die politischen An-
liegen traten in den Hintergrund. Im Jahr 1968 trat
die Zollunion in Kraft und später, Ende 1969,
wurde der Gemeinsame Markt eingeführt. Obwohl
sich der EWG in den folgenden Jahren weitere
Länder anschlossen, entstand keine wirkliche Uni-
on (Fondation Copernic 2003: 22f) (Bonin 2004: 7).

Die Krise in der 1970er Jahren, das Scheitern der
keynesianisch-fordistischen Politik, ein bedeuten-
der Internationalisierungsschub der Ökonomie
sowie die Machtsteigerung der Finanzmärkte ver-
anlassten die Regierungen eine weitere Anstren-
gung zur Integration zu unternehmen. Dieser neue
Integrationsschub Mitte der 1980er Jahre war
Ausdruck der veränderten gesellschaftlichen Kräf-
teverhältnisse. Das Weißbuch zum Binnenmarkt
von 1985 und die Einheitliche Akte von 1986 wa-
ren Ausdruck der neoliberalen Wende, die nach
dem Regierungsantritt von Thatcher 1979 und dem
Kurswechsel Mitterrands in Frankreich 1984 an
Schwung gewann. In der BRD blockierte der
teilweise erfolgreiche Streik der IG Metall für die
35-Stunden-Woche 1984 die von der Regierung
Kohl beabsichtigte „Wende“ für eine gewisse Zeit.
Nachdem der mit der Erschließung der DDR ver-

bundene „Vereinigungsboom“ verflogen war, er-
ledigt die sozialliberal-grüne Regierung seit 1998
das, was Kohl nicht schaffte.

Die seit Anfang der 1980er Jahre verstärkt ver-
folgte Binnenmarktstrategie förderte eine Politik
der Deregulierung, Flexibilisierung und Privatisie-
rung.  Der Vertrag von Maastricht im Jahr 1992
zur Errichtung der europäischen Union mit einem
Binnenmarkt systematisierte diesen Kurs und gab
ihm ein festes institutionelles Gerüst. Die Politi-
sche Union beschränkte sich sinnigerweise auf die
sicherheitsrelevanten Bereiche: die Innen- und
Justizpolitik sowie die Gemeinsame Außen- und
Sicherheitspolitik. Vervollständigt wurde die 1992
beschlossene Gründung der Wirtschafts- und
Währungsunion (WWU) mit der Gründung der
Europäischen Zentralbank im Jahr 1998 und der
Einführung des Euro 1999-2002 (EU 2005a;
Fondation Copernic 2003: 23ff; Karrass und
Schmidt 2004: 19ff).

Die EU ist auf diesem Kontinent zunächst und vor
allem ein zentrales Instrument der weltweiten
Offensive des Kapitals gegen die arbeitenden und
lohnabhängigen Klassen und die unterdrückten und
ausgebeuteten Schichten. Sie ist der zentrale He-
bel in Europa zur Liberalisierung und De-/Rere-
gulierung. Sie ist der Ort, an dem sich die politi-
schen Eliten treffen, um ihr aggressives Programm
gegen die Lohnabhängigen, die Erwerbslosen und
die MigrantInnen zu konzipieren, das dann die
Regierungen in den einzelnen Ländern umsetzen.
Dabei bedienten sich die Regierungen vieler Län-
der der EU und deren Normen, um in ihren Län-
dern Gegenreformen gegen die Interessen der
Lohnabhängigen, Privatisierungen und weitreichen-
de soziale Rückschritte durchzusetzen (Fondation
Copernic 2003) (Carré Rouge Supplément 2005).

Bevor die Liberalisierung und Privatisierung der
Elektrizitätswerke, der Post und der Bahnen so-
wie der Altersversicherungen in den einzelnen
Ländern Gesetzescharakter annahmen und die
Umsetzung in die Wege geleitet werden konnten,
hatten die Instanzen der EU diese Schritte vorbe-
reitet, sowie durch entsprechende Ministerrats-
und Kommissionsbeschlüsse und Normen für ju-
ristisch verbindlich erklärt (über die EU-Vorgaben
zum Wettbewerb im Schienenverkehr siehe Wolf
2005). Der strategische Entscheid, Europa über den
Binnenmarkt und die Währung aufzubauen, ver-
mag die Realität Europas nur schlecht zu kaschie-
ren: es ist vor allem eine Konstruktion, die wir-
kungsvoll und nachhaltig dazu beigetragen hat, das
Kräfteverhältnis zwischen Kapital und Arbeit
zugunsten des Kapitals zu verschieben.
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Eng verbunden mit dieser Politik hat sich eine
europäische Ökonomie herausgebildet. So sind die
Direktinvestitionen und der Warenhandel inner-
halb Europas stark angestiegen und die Kapital-
verflechtungen haben sich intensiviert. Zusammen-
hängend damit sind in vielen Sektoren kontinen-
tale Produktions- und Innovationssysteme mit ei-
ner ausgefeilten Arbeitsteilung und Zuweisung
spezifischer Produktions- und Forschungsmandate
an einzelne Standorte entstanden (Chesnais und
Sailleau 2000; Zeller 2000). Mit dieser Entwick-
lung wurden Millionen von Lohnabhängigen in
Europa, obwohl sie in Wettbewerb zueinander
gestellt werden, auch in einen gemeinsamen Ar-
beitszusammenhang gebracht. Deshalb sollten sich
die Gewerkschaften und sozialen Bewegungen
überlegen, dass und wie die gemeinsamen Erfah-
rungen im Rahmen des Arbeitsprozesses auch
wieder Anknüpfungspunkte für die Entwicklung
einer Solidarität von unten bieten können.

Die Tragweite der
 Auseinandersetzung über den
Vertrag über eine Verfassung
Der Verfassungsvertrag gießt die verallgemeiner-
te Offensive des Kapitals zur Verbesserung seiner
Verwertungsbedingungen in eine rechtlich sehr
starke Form.  Deregulierung und Flexibilisierung
der Arbeit, die Senkung der Reallöhne und Erhö-
hung der Arbeitszeit, die Kürzung der Arbeitslosen-
entschädigung zugunsten von Arbeitsverpflich-
tungen, die umfassenden Privatisierungen, der
Raubbau an den natürlichen Ressourcen und
schließlich die Aneignung von Ressourcen in den
peripheren Ländern sind Ausdruck dieser Politik.
Um die Löhne zu drücken, werden die Lohnab-
hängigen in der EU systematisch in Konkurrenz
zu einander gestellt. Auch wenn die Umsetzung
der EU-Dienstleistungsrichtlinie (Bolkestein)
vorerst verschoben wurde, um die Verfassung nicht
zu gefährden, sollen die Enteignungs- und
Inwertsetzungsprozesse eine neue Qualität erlan-
gen (Carré Rouge Supplément 2005).

Auf der anderen Seite haben die globalisierungs-
kritischen Bewegungen zwar zahlreiche neoliberale
Mythen angekratzt und die ideologische Domi-
nanz des Neoliberalismus teilweise unterminiert.
Aber trotz der Stärke der Bewegung, die in der
ideologischen Schwächung des neoliberalen und
neokonservativen Projekts und den Mobilisie-
rungen in vielen Ländern besteht: tatsächlich ge-
lang es nirgendwo, das Kräfteverhältnis substanzi-
ell zu verändern. Die „bürgerliche“ Regierung Raf-
farin zerstört wesentliche Grundpfeiler des fran-

zösischen Sozialstaats, wie er aus der Resistance
nach dem 2. Weltkrieg entstanden ist. In der BRD
hat die „sozialliberal-grüne“ Regierung Schröder
zu einem Umbau der bundesdeutschen Gesell-
schaft angesetzt, der die Tragweite der Angriffe der
Thatcher-Regierung in Großbritannien vor zwan-
zig Jahren noch übertrifft. Den großen Konzernen
und den Regierungen ist es in allen imperialisti-
schen Ländern gelungen, grundlegende Ver-
schlechterungen der Arbeitsverhältnisse durchzu-
setzen. Obwohl am 15. Februar und am 22. März
2003 jeweils rund 15 Millionen Menschen gegen
den Angriff der USA auf den Irak demonstriert
haben, konnte die Antikriegsbewegung den Krieg
nicht verhindern. Trotz gigantischer Mobili-
sierungen setzen die herrschenden Klassen ihren
Kurs des Sozialabbaus, der Flexibilisierung der
Arbeit, der Privatisierungen und des Krieges fort.

Die neoliberale oder besser neokonservative
Gegenreform wird also in zahlreichen Ländern
verstärkt fortgesetzt und zwar unabhängig davon,
ob eine bürgerlich-liberale Regierung oder eine
sozialliberal-grüne Regierung die Geschäfte des
Kapitals erledigt. Zugleich sind die Bedingungen
für eine anhaltende Aufschwungsphase mit über-
durchschnittlichen Wachstumsraten, die sowohl
eine Steigerung der Reallöhne als auch der Profit-
raten zuließen, nicht erfüllt. Die aktuelle Phase des
Kapitalismus bietet keinen Spielraum mehr für
neue soziale Kompromisse, die mit dem „fordis-
tischen Kompromiss“ vergleichbar wären. Kapita-
lismus gedeiht nur noch in der Negation eines
Großteils der gesellschaftlichen Bedürfnisse auf
Weltebene.

Das ist der Kontext der Auseinandersetzung über
den europäischen Verfassungsvertrag. Die Verfas-
sung ist nicht so geschrieben, dass sie von der
Bevölkerung gelesen wird. Im Gegenteil, sie soll
weder gelesen noch verstanden werden. Der
Verfassungstext enthält 448 Artikel, die durch zwei
Regierungsprotokolle ergänzt werden. Die offizi-
elle deutsche Fassung ist 482 Seiten lang (EU
2005b). Die Regierungen setzen darauf, dass sich
die breite Bevölkerung nicht für diese Auseinan-
dersetzung interessiert. Dementsprechend ver-
breiten sie in ihren Kampagnen Allgemeinheiten,
wie das vereinigte Europa sei eine Antwort auf
die vergangenen Kriege und die Verfassung sei
ein Instrument der Freundschaft der Völker.
Zudem drohen sie, wenn die Menschen, die ab-
stimmen dürfen, mehrheitlich Nein stimmten,
drohe das Chaos und ein historischer Rückschritt
in Europa.



81

Chistian Zeller:  Vom Nein zum Verfassungsvertrag zur gesellschaftlichen Aneigung Europas

2. Der Verfassungsvertrag:
Ausdruck der Offensive des
Kapitals und Bestätigung der
neoliberalen Gegenreformen
Der Kapitalismus braucht Institutionen, die dazu
beitragen, widersprüchliche Interessen zu koordi-
nieren, widersprechende Kräfte unterordnend zu
behandeln, und die ein Regelwerk bereitstellen, um
die „unsichtbare Hand des Marktes“ zu führen.
Aufgrund der stark angestiegenen Internationali-
sierung des Kapitals und der dichten ökonomi-
schen Verflechtungen in Europa ist es naheliegend,
dass es auch auf der Ebene Europas Institutionen
braucht, um das einigermaßen geordnete Funkti-
onieren des Kapitalismus sicherzustellen.

Der Verfassungsvertrag bringt klar zum Ausdruck,
dass die EU eben nicht eine politische und soziale
Union ist, die eine Harmonisierung der Lebensbe-
dingungen der Menschen und ihre Beteiligung an
den politischen Entscheidungsprozessen in Europa
anstrebt. Die EU ist eine Union zur Umsetzung
und Durchsetzung des Binnenmarktes, zur Stei-
gerung der Wettbewerbsfähigkeit und Profitabilität
der europäischen Unternehmen sowie zur Er-
schließung neuer Felder für die profitable Kapital-
verwertung. Der Verfassungsvertrag umreißt die
institutionellen Rahmenbedingungen und Instru-
mente, die diesen Zielen entsprechen. Davon sind
drei besonders hervorzuheben:

1. Die Garantierung des Binnenmarktes mit dem
freien Verkehr von Kapital, Gütern, Dienstleistun-
gen und Arbeitskräften. Dazu gehören auch die
Flexibilisierung des Arbeitsmarktes und die Prekari-
sierung der Arbeitsverhältnisse.

2. Die Privatisierung öffentlicher Dienste sowie
die Erschließung und Aneignung von Ressourcen
außerhalb der Union durch den Aufbau einer in-
ternationalen militärischen Interventionsfähigkeit.

3. Die autoritäre Absicherung dieser Orientierung
durch eine systematische Vorenthaltung demokra-
tischer Rechte und den Aufbau eines „unabhängi-
gen“, demokratisch weder legitimierten noch kon-
trollierten institutionellen Gefüges.

Über das gesellschaftliche Fundament und die
ökonomischen Prinzipen des Verfassungsvertrags
zu sprechen, davor hüten sich die Regierungen
sorgfältig. Sie wollen insbesondere nicht, dass klar
wird, was der europäische Prozess, wie er in den
letzten zwanzig Jahren durchgeführt wurde, wirk-
lich für die Lohnabhängigen, die Erwerbslosen und

die MigrantInnen bedeutet. Die Zweifel aber, die
viele Lohnabhängige bereits 1992 gegenüber dem
Vertrag von Maastricht für den europäischen Bin-
nenmarkt hatten, sind gegenüber der Verfassung
noch berechtigter. 3

Vorrang für die Marktprinzipien
und Verallgemeinerung der
Konkurrenz zwischen den
Lohnabhängigen

Der Verfassungsvertrag verleiht den Marktprin-
zipen unmissverständlich Vorrang.  Die VerfasserIn-
nen des Verfassungsvertrages haben gar nicht erst
versucht, das zu vernebeln. Der Artikel I-3 kündigt
an: „Die Union bietet ihren Bürgerinnen und Bürgern
[...] einen Binnenmarkt mit freiem und unverfälsch-
tem Wettbewerb.“

„Der freie Personen-, Dienstleistungs-, Waren-  und
Kapitalverkehr sowie die Niederlassungsfreiheit wer-
den ... gewährleistet.“ (Art. I-4) Die Bewegungsfrei-
heit der Personen bleibt allerdings den Kontroll-
mechanismen und Polizeimaßnahmen der Abkom-
men von Schengen und Dublin unterstellt. Men-
schen von außerhalb der Union sind von der Frei-
zügigkeit ausgenommen (Art. III-133).

Die gesellschaftlichen Belange sind zu nicht genauer
definierten Zielen degradiert. Unverbindlich heißt
es im Artikel I-3: Die Union „fördert soziale Ge-
rechtigkeit und sozialen Schutz, die Gleichstellung von
Frauen und Männern, die Solidarität zwischen den
Generationen und den Schutz der Rechte des Kin-
des.“

Um keine Zweideutigkeit aufkommen zu lassen,
präzisiert der Artikel III-177: „Die Tätigkeit  der
Mitgliedstaaten und der Union im Sinne des Artikels I-
3 umfasst nach Maßgabe der Verfassung die Einfüh-
rung einer Wirtschaftspolitik, die auf einer engen
Koordinierung der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaa-
ten, dem Binnenmarkt und der Festlegung gemeinsa-
mer Ziele beruht und dem Grundsatz einer offenen
Marktwirtschaft mit freiem Wettbewerb verpflichtet
ist.“

Das heißt also, dass die Regulierung und Regle-
mentierung der Märkte den Instanzen der Union
und nicht den Regierungen der Mitgliedstaaten
vorbehalten ist. Denn der Artikel I-13 (1) hält fest:
„Die Union hat ausschließliche Zuständigkeit in fol-
genden Bereichen: a) Zollunion, b) Festlegung der für
das Funktionieren des Binnenmarkts erforderlichen
Wettbewerbsregeln.“
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Die Richtlinie zur Liberalisierung der Dienstleis-
tungen (Bolkestein-Richtlinie) illustriert diese
Ausrichtung, die der Verfassungsvertrag zu  Verfas-
sungsprinzipien erheben will.  Tatsächlich beschäf-
tigen die Dienstleistungen eine sehr große Zahl
von Lohnabhängigen; der tertiäre Sektor umfasst
je nach Land zwischen 60 und 75% der Arbeits-
plätze. Da viele Dienstleistungen örtlich gebun-
den sind, waren sie bislang weniger dem Wettbe-
werb ausgesetzt. Sie sind noch relativ stark regu-
liert. Hier schlummert also ein beträchtliches
Profitpotential. Um die Restriktion der örtlichen
Gebundenheit zu umgehen, sieht die Richtlinie
mit dem Herkunftslandprinzip vor, dass die
Dienstleistungsunternehmen sich überall in
Europa niederlassen können. Ihre Angestellten
können sie gemäß den Reglements und Lohn-
niveaus des Herkunftslandes löhnen. Damit wer-
den das Lohnniveau und das Sozialrecht syste-
matisch nach unten angeglichen. Gibt es eine
bessere Methode, um die Lohnabhängigen in ganz
Europa gegeneinander aufzubringen? Auch wenn
mit der Umsetzung dieser Richtlinie vorerst zu-
gewartet wird, bis die Auseinandersetzung über
die Verfassung vorbei ist, bestimmt eben dieser
Verfassungsvertrag dieselbige Orientierung: „Die
Beschränkungen des freien Dienstleistungsverkehrs
innerhalb der Union für Angehörige der Mitgliedstaa-
ten, die in einem anderen Mitgliedstaat als demjeni-
gen des Leistungsempfängers ansässig sind, sind nach
Maßgabe dieses Unterabschnitts verboten.“ (Art. III-
144)

Nicht nur werden die Lohnabhängigen systema-
tisch in Konkurrenz zueinander gestellt. Die
Euroeliten haben ein juristisches und politisches
Regelwerk errichtet, um die Migration so zu or-
ganisieren und die eingewanderten Menschen so
zu fragmentieren, dass sie am besten den differen-
zierten und fluktuierenden Ansprüchen der Un-
ternehmen nach unterschiedlichen - gut und
schlecht qualifizierten -  Arbeitskräften entspre-
chen. Die Verträge von Schengen und Dublin er-
füllen genau diese Aufgabe. Diesen Aspekt greift
der Verfassungsvertrag im Kapital IV des dritten
Teils auf. Neben der Einführung einer integrierten
Politik der Außengrenzen (Art. III-265) definiert
der Verfassungsvertrag auch eine gemeinsame Ein-
wanderungspolitik (Art. III-267) und Asylpolitik
(Art. III-266). Dazu gehört folglich eine entspre-
chende polizeiliche Aufrüstung mit dem „Einholen,
Speichern, Verarbeiten, Analysieren und Austauschen
sachdienlicher Informationen“ (Art. III-275). Der
Verfassungsvertrag bekräftigt also die Schaffung
eines europäischen Raums der Sicherheitspolitik
und Repression. Ein Ja zum Verfassungsvertrag ist
also auch ein Ja zu dieser repressiven Politik.

Die hier beschriebene  Migrations- und Sicher-
heitspolitik ist im Zusammenhang mit der Libera-
lisierung der Direktinvestitionen und des Handels
sowie zahlreichen weiteren staatlichen Maßnah-
men zu sehen, die alle zur Schaffung einer indus-
triellen Reservearmee auf Weltebene beitragen.
Diese wird in vielen Regionen vor allem von un-
ter prekären Verhältnissen arbeitenden Frauen
gebildet (Treillet 2004; Chesnais 2004c). Die Un-
ternehmen greifen auf diese Reserve billiger Ar-
beitskräfte zurück, um Personal mit dem ge-
wünschten Qualifikationsniveau zu rekrutieren.
Gleichzeitig können damit die Unternehmen
immer mehr die Löhne und die Sozialstandards
jenen Ländern angleichen, wo sie am tiefsten sind.
Im Kontext der Tendenz zur Globalisierung der
industriellen Reservearmee wird den papierlosen
MigrantInnen damit die Funktion zugewiesen, die
Ausbeutungsbedingungen in den Aufnahmeländern
zu verschärfen.

Die EU will bewusst keine gemeinsamen Sozial-
und Umweltstandards, keine Mindestlöhne und
auch keine Harmonisierung der Unternehmens-
steuern einführen. Es geht darum, ein „race to the
bottom“ zu institutionalisieren und das Sozial-
dumping zu verallgemeinern.

Enteignungsökonomie
und Inwertsetzung
Seit Beginn der neokonservativen Gegenreform vor
über zwanzig Jahren versucht das Kapital, sich die
Gesamtheit der materiellen und intellektuellen
Bedingungen des Produktionsprozesses, also das
historische Werk der gesellschaftlichen Arbeit der
Menschheit, anzueignen. Alles, was profitabel er-
scheint, soll zur Ware umgeformt werden (Husson
2004). Voraussetzung dieser Umformung ist aber
die Durchsetzung spezifischer Eigentumsrechte.

Eigentum herrscht und
intellektuelle Eigentumsrechte

Der Verfassungsvertrag verleiht dieser Entwick-
lung die höchste juristische Grundlage. Um kriti-
sche Stimmen zu besänftigen, integrierte der
Verfassungskonvent die im Jahr 2000 verabschie-
dete Charta der Grundrechte als Teil II in den
Verfassungsvertrag.  Hier werden Grundrechte wie
die Würde des Menschen, Freiheiten, Gleichheit,
Solidarität, Bürgerrechte und justizielle Rechte
genannt. Allerdings wird als neues Grundrecht
„die unternehmerische Freiheit“ eingeführt (Art. II-
76). Der folgende Artikel (II-77) definiert das
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Eigentumsrecht:  „Jede  Person hat das Recht, ihr
rechtmäßig erworbenes Eigentum zu besitzen, zu nut-
zen, darüber zu verfügen und es zu vererben.“ Das
Eigentum untersteht keinen Einschränkungen mehr
wie zum Beispiel dem Allgemeinwohl (Duchrow
2004). Der Verfassungsvertrag trägt damit in letz-
ter Konsequenz der Herrschaft der Vermögens-
besitzer und des Anlagekapitals Rechnung.

Daher ist es naheliegend, dass der Verfassungs-
vertrag auch unmissverständlich festhält: „Geisti-
ges Eigentum wird geschützt“ (Art. II-77 (2)). Das
TRIPS-Abkommen (Trade Related Intellectual
Property Rights) der WTO bekommt damit eine
verfassungsmäßige Grundlage. Tatsächlich ist die
Erschließung und Kanalisierung menschlicher Kre-
ativität sowie Einzäunung von Wissen ein wesent-
liches Feld der Enteignungsstrategien großer Kon-
zerne geworden. Wenn ein Pharmakonzern einen
Wirkstoff oder eine Technologie patentiert, eig-
net er sich wissenschaftliche Kenntnisse an, die
gesellschaftlich produziert und öffentlich mit-
finanziert wurden (Zeller 2004b). Das Patent ist
immer Ergebnis einer langen Akkumulation von
Wissen und Erfahrungen, die unabhängig vom pa-
tentierenden Unternehmen produziert wurden.
Das Patent erlaubt es den oligopolistischen Kon-
zernen das privatisierte gesellschaftliche Wissen
zur Erzielung von Renten und zu einem Instru-
ment der gesellschaftlichen Herrschaft zu trans-
formieren (Chesnais 2003).

Von öffentlichen Diensten zu
Unternehmen von allgemeinem Interesse
Die bisherigen öffentlichen Dienste haben zumin-
dest ansatzweise der Bevölkerung unabhängig vom
Wohnort und Vermögen einen gleichberechtigten
Zugang ermöglicht. Allerdings versprechen Ener-
gie- und Wasserversorgung, Post, Telekommunika-
tion, öffentlicher Verkehr, Gesundheitsversorgung,
Bildungswesen und Altersversicherung gigantische
Anlagefelder für eine profitable Kapitalverwertung.
Die großen Konzerne wollen in Zusammenarbeit
mit den Regierungen diese Sektoren dem öffent-
lichen Eigentum entreißen. In diesem Kontext ist
es nicht erstaunlich, dass der Verfassungsvertrag
den Interessen des Anlagekapitals Rechnung trägt
und die Liquidierung der öffentlichen Dienste er-
möglicht.

Das beginnt bereits mit der Sprache. Denn der
Begriff Öffentlicher Dienst ist aus dem Vokabular
der EU gestrichen. Der Verfassungsvertrag spricht
nun von „Diensten von allgemeinem wirtschaftlichem
Interesse“ (Art III-122). Diese Veränderung des
Sprachgebrauchs ist bezeichnend.  Der Verfassungs-

vertrag definiert die „Dienste von allgemeinem wirt-
schaftlichem Interesse“ nicht genauer und spricht
ihnen keinen gesellschaftlichen Wert zu. Die allge-
meine Versorgung und Zugänglichkeit ist nicht
mehr vorgesehen.

Der Artikel III-147 legt fest: „Die Maßnahmen zur
Liberalisierung einer bestimmten Dienstleistung wer-
den durch Europäisches Rahmengesetz festgelegt“.
Der nachfolgende Artikel III-148 hält die Richtung
des Kurses fest: „Die Mitgliedstaaten bemühen sich,
über das Ausmaß der Liberalisierung der Dienstleis-
tungen, zu dem sie aufgrund des nach Artikel III-147
Absatz 1 erlassenen Europäischen Rahmengesetzes
verpflichtet sind, hinauszugehen, falls ihre wirtschaftli-
che Gesamtlage und die Lage des betreffenden
Wirtschaftszweigs dies zulassen.“

Das genügt den Ultraliberalen noch nicht. Sie ver-
unmöglichen öffentliche Finanzierungsbeihilfen, um
der Bevölkerung einen gleichen Zugang zu ermög-
lichen. „Soweit in der Verfassung nicht etwas anderes
bestimmt ist [was nicht der Fall ist und angesichts
der Unveränderbarkeit des Verfassungsvertrages
auch nicht der Fall sein wird], sind Beihilfen der
Mitgliedstaaten oder aus staatlichen Mitteln gewähr-
te Beihilfen gleich welcher Art, die durch die Begünsti-
gung bestimmter Unternehmen oder Produktionszwei-
ge den Wettbewerb verfälschen oder zu verfälschen
drohen, mit dem Binnenmarkt unvereinbar, soweit sie
den Handel zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigen.“
(Art. III-167)

Aber genau solche Beihilfen der öffentlichen Hand,
sei es auf nationaler, regionaler, städtischer oder
kommunaler Ebene, an öffentliche oder teilweise
öffentliche Unternehmen entsprechen den sozia-
len Anforderungen an diese Unternehmen und
auch der Solidarität zwischen den BürgerInnen mit
unterschiedlicher Ressourcenausstattung.

Unter den Bedingungen des Verbots von Finan-
zierungsbeihilfen erscheinen die Bekämpfung der
„soziale[n] Ausgrenzung“ und die Förderung des
„wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammen-
halt[s]“, wie sie der Artikel I-3 (3) postuliert als
Täuschungen. Allerdings sind sie nützlich, um die
Verfassung im politischen Kampf besser zu „ver-
kaufen“.

Militärisch hochgerüsteter Euro-Imperi-
alismus „zur Wahrung der Werte der
Union und im Dienste ihrer Interessen“
Zwar sind die USA die weitaus stärkste imperia-
listische Macht. Aber: die EU rivalisiert im Schat-
ten der USA, und wo sie es für möglich hält, auch
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gegen die USA um Einfluss-Sphären. Das strategi-
sche Ziel ist jedoch klar: die EU will eine eigene,
weltweite militärische Interventionskapazität auf-
bauen. So schlägt sich das auch im Verfassungs-
vertrag nieder. Der Artikel I-43 (3) fordert per-
manente Rüstungsanstrengungen aller Mitglied-
staaten der EU. Das militärische Hochrüsten wird
in den Verfassungsrang erhoben.  „Die Mitgliedstaa-
ten verpflichten sich, ihre militärischen Fähigkeiten
schrittweise zu verbessern. Es wird eine Agentur für
die Bereiche Entwicklung der Verteidigungsfähigkeiten,
Forschung, Beschaffung und Rüstung (Europäische
Verteidigungsagentur) eingerichtet, deren Aufgabe es
ist, den operativen Bedarf zu ermitteln und Maßnah-
men zur Bedarfsdeckung zu fördern, zur Ermittlung
von Maßnahmen zur Stärkung der industriellen und
technologischen Basis des Verteidigungssektors beizu-
tragen, sich an der Festlegung einer europäischen Po-
litik im Bereich der Fähigkeiten und der Rüstung zu
beteiligen sowie den Rat bei der Beurteilung der Ver-
besserung der militärischen Fähigkeiten zu unterstüt-
zen.“

Die Bestrebungen, eine weltweit operierende,
militärische Interventionsmacht aufzubauen, wer-
den ebenfalls in den Verfassungsrang erhoben: „Die
in Artikel I-41 Absatz 1 vorgesehenen Missionen, bei
deren Durchführung die Union auf zivile und militäri-
sche Mittel zurückgreifen kann, umfassen gemeinsa-
me  Abrüstungsmaßnahmen, humanitäre Aufgaben und
Rettungseinsätze,  Aufgaben der militärischen Bera-
tung und Unterstützung, Aufgaben der Konfliktverhü-
tung und der Erhaltung des Friedens sowie Kampf-
einsätze im Rahmen der Krisenbewältigung einschließ-
lich Frieden schaffender Maßnahmen und Operatio-
nen zur Stabilisierung der Lage nach Konflikten. Mit
allen diesen Missionen kann zur Bekämpfung des Ter-
rorismus beigetragen werden, unter anderem auch
durch die Unterstützung für Drittländer bei der Be-
kämpfung des Terrorismus.“ (Art. III-309)

Die Artikel I-41 (5) und III-310 formulieren letztlich
einen Freibrief für beliebige militärische Interven-
tionen, „einer Gruppe von Mitgliedstaaten ..., die dies
wünschen und über die für eine derartige Mission er-
forderlichen Fähigkeiten verfügen.“ (Art. III-310) „Der
Rat kann zur Wahrung der Werte der Union und im
Dienste ihrer Interessen eine Gruppe von Mitglied-
staaten mit der Durchführung einer Mission im Rah-
men der Union beauftragen.“ (Art. I-41 (5))

Die Formulierungen „Wahrung der Werte“ und „im
Dienste ihrer Interessen“ sind unscharf und zugleich
dermaßen umfassend, dass sie an die Legitimie-
rung kriegerischer Interventionen in strategischen
Berichten der US-Regierung erinnern (The Com-
mission on America’s National Interests 2000; The

White House 2002). Offensichtlich geht es den
AutorInnen des Verfassungsvertrags um nicht we-
niger als um die Legitimierung eines militärisch
hochgerüsteten Euro-Imperialismus (Serfati 2004:
Kapitel 8 und 9).

Permanente Machstrukturen
ohne demokratische Legitimität

Autoritäre Strukturen ...
Die meisten repräsentativen Demokratien erle-
ben seit längerer Zeit eine Stärkung der exekuti-
ven Gewalt auf Kosten der legislativen Gewalt. Das
äußert sich in einer zunehmenden Machtkonzen-
tration in den Händen der Regierungen und ihren
Expertenkommissionen, die die Gesetze vorbe-
reiten. Dadurch wurden die Parlamente mehr und
mehr zu Akklamationsversammlungen degradiert.
Gleichzeitig wurden die Sicherheitsministerien und
das Finanzministerium, das den Dialog mit dem
Finanzkapital pflegt, wichtiger.  In Frankreich ist die-
se Entwicklung mit der gesamten 5. Republik ver-
bunden. In Deutschland hat gerade die Schröder-
Regierung diese Tendenz mit der Einrichtung ei-
ner Vielzahl von Expertenkommissionen, die am
Parlament vorbei agieren, verstärkt. Wesentliche
Elemente der sozialliberal-grünen Gegenreformen
wurden in demokratisch nicht-legitimierten Kom-
missionen ausgeheckt und dann vom Parlament
folgsam verabschiedet. Und die EU-Machtorgane
sind von Beginn an Ausdruck derselben Tendenz
und verstärken diese zusätzlich. Der Verfassungs-
vertrag verfestigt und verallgemeinert diese
undemokratische Entwicklung.

Die zunehmende Machtkonzentration bei den
Exekutivorganen geht mit einer Verlagerung wich-
tiger politischer Kompetenzen von den nationa-
len Instanzen zu jenen der EU einher. Hinter ei-
nem nicht klar durchschaubaren Nebeneinander
verschiedener Instanzen verbirgt sich das Wesen
dieser Macht. Die institutionellen Anordnungen des
Verfassungsvertrags und die Rolle des europäi-
schen Gerichtshofs bewirken zusammen eine Kon-
figuration, die dem Kapital eine kaum behinderte
Entfaltung und Machtausübung ermöglichen soll.

Der Europäische Rat oder Ministerrat und die
Europäische Kommission teilen sich sowohl die
legislative als auch exekutive Macht. Diese Macht-
konzentration missachtet die traditionelle Gewal-
tentrennung der bürgerlich parlamentarischen
Demokratie. Dazu kommen die Beratungen mit
den organisierten Lobbygruppen der verschiede-
nen Kapitalgruppen, die in Brüssel sehr aktiv sind.
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Auf diese Weise werden auch der Europäische
Gewerkschaftsbund und NGOs in das EU-
Regierungsgeschäft integriert. Das Ganze nennt
man dann „Governance“, was aber nichts anderes
bedeutet, als das Regieren und Verwalten der
Sachgeschäfte abseits demokratisch gewählter In-
stanzen.

Der Verfassungsvertrag sieht eine Verlagerung von
Kompetenzen zum Duo ‚Ministerrat-Kommission’
vor. Dazu definiert der Artikel I-13 die Bereiche,
in denen die Union die exklusive Kompetenz er-
hält: Zollunion, Wettbewerbsregeln, Währungspo-
litik der Eurostaaten, Handelspolitik und Erhaltung
biologischer Meeresschätze im Rahmen der ge-
meinsamen Fischereipolitik. Die Artikel III-130ff
verschaffen dem Ministerrat und der Kommission
eben diese nahezu exklusive Kompetenz zur Reg-
lementierung des Binnenmarktes. Neben der
Personenfreizügigkeit und dem freien Dienst-
leistungsverkehr wird da auch das Verbot der fi-
nanziellen Unterstützung öffentlicher Dienste fest-
gehalten.

Mit den Römischen Verträgen erhielt der Europä-
ische Gerichtshof in Luxemburg im Jahr 1958 das
Monopol der Interpretation der Verträge und des
gesamten, von den politischen Instanzen der Uni-
on geschaffenen Rechts. Seine Urteile sind zwin-
gend verbindlich und es besteht keine Rekurs-
möglichkeit. Seit den 1960er Jahren hat der Ge-
richtshof seine Rolle gegenüber dem internen
Recht der Mitgliedstaaten schrittweise gesteigert.
Der Gerichtshof hat den Richtlinien der EU-Kom-
mission schrittweise die Bedeutung von Geset-
zen zugewiesen. Damit ist eine Rechtspyramide
entstanden. Die EU-Verträge stehen an der Spit-
ze, dann folgen die Richtlinien der EU-Kommissi-
on und schließlich die nationalen Gesetze. Diese
unabhängige Gesetzesschöpfung hat die Macht des
Ministerrats und der Kommission bedeutend aus-
geweitet. Europa hat damit die Form einer Ge-
meinschaft angenommen, die auf einer juristischen
Ordnung und nicht auf einer gesellschaftlichen und
politischen Vereinbarung beruht.

Als unabhängig juristisch definiert, ist diese Ord-
nung durch die Vorherrschaft der Normen gekenn-
zeichnet. Diese Normen sind Rechtsregeln, die sich
über den politischen Kontext der gewählten Par-
lamente hinausheben. Im Unterschied zu den Ge-
setzen, die im Zuge des Parlamentsbetriebs ver-
ändert und durch andere Gesetze ersetzt wer-
den können, bleiben diese Normen bestehen. Die
EU-Normen stellen damit einen Bruch mit der
langen Tradition der parlamentarischen Demokra-
tie her.

Wir sind also mit einer Rechtskonstruktion kon-
frontiert, die bereits ein weit engeres Korsett dar-
stellt, als im klassisch bürgerlich parlamentarischen
Kontext vorgesehen ist. Sei es aus eigener Un-
achtsamkeit oder aufgrund der bewussten Täu-
schungen der Mächtigen, haben die sozialen Be-
wegungen, Gewerkschaften und linken Parteien die
Tragweite dieser Veränderungen bislang kaum er-
fasst. Allerdings entsprechen sie durchaus der In-
ternationalisierung des Kapitals und treiben diese
zusätzlich voran.

... mit Augenwischereien
Die BefürworterInnen des Verfassungsvertrags
führen an, das Europäische Parlament erhalte mehr
Kompetenzen. Wesentlich ist hingegen, dass das
Parlament auch mit dem Verfassungsvertrag noch
immer nicht über das Recht verfügt, Gesetze zu
initiieren, was eigentlich der Sinn des Parlaments
im bürgerlich demokratischen System ist. Der
„Gesetzgebungsakt der Union“ darf „nur auf  Vor-
schlag der Kommission erlassen werden“ (Art I-26
(2)). Der Artikel I-34 räumt dem Parlament in be-
stimmten Fällen ebenfalls ein Vorschlagsrecht ein.
Die strategischen Bereiche wie Budgets, soziale
Sicherheit, Steuerpolitik, Umwelt, bei denen der
Ministerrat einstimmig beschließt, sind davon aber
ausgenommen. Allerdings können in strategisch
wichtigen Feldern Gesetze „auf  Initiative einer Grup-
pe von Mitgliedstaaten, auf Empfehlung der Europäi-
schen Zentralbank oder auf Antrag des Gerichtshofs
im ordentlichen Gesetzgebungsverfahren erlassen“
werden (Art. III-396 (15)). Die Zentralbank und
der Gerichtshof sind also wichtiger als das Parla-
ment. Das Europa-Parlament bleibt letztlich eine
Fassade für eine zunehmend autoritäre Ordnung
in Europa.

Zur Verteidigung des Verfassungsvertrags wird auch
auf das in Artikel I-47 enthaltene Initiativrecht ver-
wiesen. Die Bedingungen sind aber so restriktiv
und die Möglichkeiten zugleich unverbindlich, dass
der hier geradezu dreist postulierte „Grundsatz
der partizipativen Demokratie“ eine schlichte Farce
und Irreführung der BürgerInnen ist. Mindestens
eine Million UnionsbürgerInnen aus „einer erhebli-
chen Anzahl von Mitgliedstaaten“ kann „die Kommis-
sion auffordern, im Rahmen ihrer Befugnisse geeigne-
te Vorschläge zu Themen zu unterbreiten, zu denen es
nach Ansicht jener Bürgerinnen und Bürger eines
Rechtsakts der Union bedarf, um die Verfassung um-
zusetzen.“ Die Verfassung kann auf diese Weise also
nur umgesetzt, aber nicht verändert werden. Die
Bürgerinitiative bestimmt nur das Thema, nicht den
Inhalt des Kommissionsvorschlags. Damit kann die
Kommission die ursprüngliche Absicht des Bür-
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gerinitiative problemlos verfälschen. Das Instru-
mentarium des Volksentscheids fehlt vollständig.
Der neoliberale Kurs bleibt unveränderbar. Diese
angeblichen Fortschritte sind ein bewusster Be-
trugsversuch.

Ohne demokratische Legitimität
Der Verfassungsvertrag bekräftigt die Errichtung
eines Rechtsgebäudes außerhalb jeglicher demo-
kratischer Kontrolle. Die Instanzen der EU und
ihre Richter schaffen ein unabhängiges EU-Recht,
das von den politischen Prozessen in den Natio-
nalstaaten kaum tangiert wird und nichts mit den
sozialen Bedürfnissen der Menschen zu tun hat.

Wie in den USA werden auch in Europa zuneh-
mend Strukturen der permanenten Macht geschaf-
fen. Diese sollen unabhängig von Abstimmungen
und Wahlen, Demonstrationen und Streiks sowie
selbst grundlegenden Veränderungen der Mehr-
heitsverhältnisse in den Parlamenten agieren. Der
Sitz der Macht entfernt sich institutionell und
räumlich von den Menschen.

Das politisch-institutionelle Gebäude der EU wur-
de ohne demokratische Legitimität geschaffen. Und
die Personen an der Spitze dieses Gebäudes ge-
nießen ebenfalls nicht die geringste demokratische
Legitimität. Weder die Angehörigen des Minister-
rates noch der Kommission werden von der Be-
völkerung gewählt, nicht in ihrem Ursprungsland
und auch nicht in der EU.

Genau um sich eine gewisse Legitimität für eine
Politik zu verschaffen, die von großen Teilen der
Bevölkerung mit großem Unbehagen und Misstrau-
en verfolgt wird, hat der französische Präsident
auf den 29. Mai 2005 eine Volksabstimmung über
die Verfassung angesetzt. Noch im Herbst 2004
war sich das Establishment in Frankreich seiner
Sache sicher. Mit dem Wiedererstarken der sozia-
len Bewegungen und seitdem Meinungsumfragen
Mitte März einen Sieg des Nein-Lagers für mög-
lich halten, sind die Herrschenden höchst verun-
sichert. In Deutschland wollen die Mächtigen nicht
einmal das Wagnis einer Volksabstimmung einge-
hen.  Der Bundestag will die Verfassung im Mai
ohne viel Aufhebens durchwinken.

Das darf nicht geschehen. Die Verfassung befür-
worten heißt auch, einer höchst unsozialen Poli-
tik zustimmen und ja sagen zu den Institutionen,
die diese Politik in den letzten zwanzig Jahren vo-
rangetrieben haben. Die erfolgreiche Verabschie-
dung dieses Verfassungsvertrags gäbe grünes Licht
für die Intensivierung der Liberalisierungen und

De-/Reregulierungen. Der Text des Verfassungs-
vertrags ist in dieser Hinsicht unmissverständlich.
Ja zur Verfassung sagen, heißt ja sagen zur Verallge-
meinerung des Marktregimes in Europa und heißt
ja sagen dazu, dass die Prinzipien des entfesselten
Kapitalismus, die die Lohnabhängigen systematisch
in Konkurrenz zueinander setzen, in den Verfas-
sungsrang gehoben werden.

3. Schritte zur gesellschaftli-
chen Aneignung Europas

Ein klares Nein zur Verfassung ist
Voraussetzung, um die
Perspektive eines solidarischen
Europa von unten einzuschlagen

Die Herrschenden setzen darauf, dass das Miss-
trauen in Apathie umschlägt. In jenen Ländern, wo
es Abstimmungen gibt, kommt es ihnen entgegen,
wenn große Teile der Bevölkerung wie in Spanien
den Urnen fern bleiben. In den Ländern ohne Volks-
abstimmung ist die Teilnahmslosigkeit der Bevöl-
kerung sogar direkt institutionell erwünscht. Nicht
nur aus prinzipiellen Erwägungen, sondern auch
um dieser Apathie entgegen zu wirken, sollte in
Deutschland die Forderung nach einer Volksab-
stimmung im Mittelpunkt des Widerstandes ge-
gen den Verfassungsvertrag stehen.

Das Nein zum Verfassungsvertrag ist Vorausset-
zung, um die Perspektive eines solidarischen
Europa von unten einzuschlagen. Das heißt aber
auch: die Aufklärungsarbeit über das unsoziale und
autoritäre Verfassungsprojekt reicht nicht. Der
Verfassungsvertrag ist nur der vorläufige Höhe-
punkt eines politischen Prozesses in Europa, der
grundsätzlich und von Beginn an in die falsche Rich-
tung läuft. Die EU ist seit ihren Anfängen ein In-
strument in den Händen der Herrschenden um
ihre spezifischen Klasseninteressen durchzusetzen.
Seit den Einheitlichen Akten von 1986, die den
Vertrag von Maastricht im Jahr 1992 vorbereite-
ten, bedienen sich die Herrschenden und die gro-
ßen Konzerne aber verstärkt und gezielt der EU,
um ihre Angriffe gegen die Lohnabhängigen durch-
zuführen.

Insofern argumentiert die PDS Europaparlamen-
tarierin Yvonne Kaufmann durchaus logisch, wenn
sie ihre Befürwortung des Verfassungsvertrags
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damit begründet, ein Nein zu diesem Vertrag sei
auch ein Nein zur EU (PDS Landesinfo Baden-
Württemberg, 1/2005: S. 8). Allerdings stellt sie
sich mit ihrem Ja zum Verfassungsvertrag auf die
Seite der Herrschenden.  Tatsächlich sollte mit dem
Nein zur Verfassung auch eine grundsätzliche Ab-
lehnung des EU-Prozesses verbunden werden. Erst
dieses klare Nein eröffnet den Spielraum, eine al-
ternative solidarische Perspektive von unten zu
entwerfen und glaubwürdig dafür einzustehen. Aus-
gehend von einem Standpunkt, der über die Ge-
setze des Profits und der Konkurrenz hinausreicht,
sollten wir für ein Europa von unten, für ein Europa
der Lohnabhängigen einstehen. Damit ist die Not-
wendigkeit verbunden, eine Perspektive zu formu-
lieren, die an den Lebensbedingungen und aktuel-
len politischen Auseinandersetzungen anknüpft.
Dafür ist allerdings eine kollektive Anstrengung von
sozialen Bewegungen und Intellektuellen auf regio-
naler, nationaler und internationaler Ebene nötig.

Die Formulierung einer emanzipatorischen Pers-
pektive besteht aus mindestens 3 Elementen:  Der
Ausgangspunkt sind die individuellen und gesellschaft-
lichen Bedürfnisse auf  regionaler, nationaler und
globaler Ebene. Deren Befriedigung ist im Rah-
men des Kapitalismus nicht möglich.  Daher ist
theoretisch und praktisch ein Bruch mit der Lo-
gik des Profits und der Konkurrenz sowie den In-
stitutionen, die diese Logik garantieren, zu formu-
lieren. Eine alternative Orientierung besteht
schließlich in der demokratischen und gesellschaftli-
chen Aneignung der wichtigsten Ressourcen. Die
folgenden Vorschläge zur gesellschaftlichen An-
eignung Europas versuchen eine derartige Heran-
gehensweise zu konkretisieren.4

Unmittelbare Ziele

Zuerst sind die allerwichtigsten gesellschaftlichen
Probleme aufzugreifen und eine Perspektive zu
deren Lösung vorzuschlagen, die dazu beiträgt, dass
sich die Lohnabhängigen, unabhängig davon, wie
prekär oder sicher sie angestellt sind, als Menschen
sehen, die handeln, die Kräfteverhältnisse verändern
und somit in die Geschichte eingreifen können.

Die Erwerbslosigkeit zu beenden ist die erste
Dringlichkeit. Die Erwerbslosigkeit bedeutet die
Marginalisierung und den Ausschluss für Dutzen-
de von Millionen Frauen und Männern in Europa.
Die Verallgemeinerung prekärer Arbeitsverhältnis-
se und die Spaltung der Lohnabhängigen nach
Nationalitäten, Geschlecht und Qualifikationsni-
veaus verschlimmern die Situation zusätzlich. Die
durch ein zunehmend selektiveres Gesundheits-

wesen verursachte Not und der Mangel an günsti-
gen Wohnungen sind in nahezu allen Ländern
Europas weitere Schlüsselthemen. In ganz Europa
und weltweit sind Maßnahmen nötig, die dem Aus-
maß der ökologischen Krise sowie der Zerstörung
natürlicher Ressourcen Rechnung tragen.  Schließ-
lich sollten wir uns dafür einsetzen, dass die Men-
schen in Europa sich als Teil des weltweiten Kamp-
fes gegen Imperialismus und Militarismus sehen.
Dazu gehören die Unterstützung des Widerstands
der unterdrückten Bevölkerung gegen Hunger,
Krankheiten und Elend sowie der Kampf gegen die
zunehmenden ökologischen Zerstörungen.

Die Verwirklichung dieser eigentlich naheliegend
scheinenden, letztlich aber großen Ziele bedingt,
dass die natürlichen Reichtümer und die Techno-
logien, vor allem aber die menschliche Arbeit und
Kreativität, nicht mehr einem Prozess unterwor-
fen werden, der alles zur Ware macht und aus al-
lem Profit erzielen will.

Arbeit und Arbeitsverhältnisse:
Solidarität und Kooperation
entwickeln
Die extrem unterschiedlichen Lebensbedingungen
und Lohnniveaus in den verschiedenen Ländern
Europas, die das Kapital ausnützt und immer
wieder neu schafft, dienen dazu, die Konkurrenz
unter den Lohnabhängigen zu verschärfen. Diese
Bedingungen sowie Erwerbslosigkeit und die wil-
de Konkurrenz, der sich alle aussetzen müssen,
wenn sie eine Stelle suchen, können nur auf der
Basis der Solidarität und der Kooperation zwischen
den Lohnabhängigen überwunden werden.

Fünf direkte Forderungen stehen im Vordergrund.
Dabei ist zentral, dass diese Forderungen auch für
die MigrantInnen unabhängig von ihrem Status
umgesetzt werden. Das setzt selbstverständlich
voraus, dass die Lohnabhängigen unterschiedlicher
Nationalitäten gemeinsam kämpfen und sich
verständigen.

- Die Einführung von Mindestlöhnen in ganz
Europa bei einer schrittweisen Angleichung der
Niveaus nach oben (das schließt einheitliche
Bemessungsgrundlagen der Löhne für die
einzelnen Berufe ein).

- Eine radikale Arbeitszeitverkürzung in ganz
Europa.

- Eine einheitliche Gesetzgebung, die Entlassungen
verbietet.



88

EU global - fatal?!

- Ein garantiertes Mindesteinkommen für alle in
ganz Europa.

- Einheitliche Normen und Rechte bei den Sozial-
versicherungen wie Kranken-, Alters- und Mut-
terschaftsversicherung.

Der Kampf für diese Forderungen und deren
Umsetzung ist mit dem Konstituierungsprozess
einer neuen, pluralen Bewegung der Lohnabhän-
gigen verbunden. Das schließt auch die Perspekti-
ve eines neuen politischen und gesellschaftlichen
Bürgerrechts ein, das die gleichen individuellen
politischen, sozialen, kulturellen und religiösen
Rechte für alle in Europa lebenden Menschen be-
inhaltet. Die Durchsetzung eines allgemeinen
Rechts auf gesellschaftlich nützliche Arbeit zu glei-
chen Bedingungen steht im Zentrum der sozialen
Frage und des Aufbaus eines Europas der Lohnab-
hängigen (der Verfassungsvertrag schreibt unver-
bindlich von einem „Recht, zu arbeiten“ (Art. II-75)).

Dieses Recht ist aber nicht bloß ein juristisches
Anliegen. In vielen Bereichen der Gesellschaft wie
im Gesundheits- und Bildungswesen, bei der Be-
treuung betagter Menschen oder auch zur Ver-
besserung der öffentlichen Infrastruktur in vie-
len Stadtteilen und im öffentlichen Verkehr be-
steht ein Bedarf an Arbeitskräften. In dem Maße
wie sich diese Bedürfnisse nicht profitabel be-
dienen lassen und die öffentliche Hand entspre-
chende Arbeiten ebenfalls nicht finanziert, blei-
ben sie unbefriedigt.

Die Durchsetzung des Rechts auf sinnvolle Arbeit
bedingt also die gesellschaftliche und demokrati-
sche Aneignung der Mittel zur Finanzierung der
entsprechenden Investitionen und Schaffung von
Arbeitsplätzen in den oben genannten Bereichen.
Solche Maßnahmen können beispielsweise im Er-
ziehungswesen und in den Schulen von den be-
troffenen LehrerInnen, Eltern und SchülerInnen
gemeinsam beschlossen werden. Derartige Pro-
zesse der Bedürfnisermittlung sind in jedem Land
möglich und nötig.

Die Arbeit und die Arbeitsverhältnisse stehen im
Zentrum der gesellschaftlichen Konflikte. Damit
ist die Frage nach der Umverteilung der Arbeit
und einer radikalen, europaweiten Arbeitszeit-
verkürzung verbunden. Eine radikale Arbeitszeit-
verkürzung bietet den Einstieg, Vorstellungen für
eine Neuverteilung der Arbeit, die Aneignung der
eingesparten Arbeit und der Freizeit zu entwickeln.
Ein solches Herangehen macht die Neuor-
ganisierung der Arbeitsverhältnisse, die Um-
verteilung der reproduktiven Arbeiten und die

solidarische Neugestaltung der internationalen
Arbeitsteilung zum Thema. Das sind zudem we-
sentliche Instrumente zur Neugestaltung der Ver-
hältnisse zwischen den Geschlechtern.

Gesellschaftliche Aneignung statt
Privatisierungen
Der Widerstand gegen Privatisierungen ist offen-
siv anzugehen. Gegen die betriebswirtschaftliche
Effizienz ist eine Effizienz auszuarbeiten, die die
Befriedigung menschlicher Bedürfnisse und die
gesellschaftliche Nützlichkeit in den Mittelpunkt
stellt. Öffentliche Dienstleistungen, die allgemein
zugänglich sind und Gratiseinrichtungen, basieren
auf einem Verständnis von „gleichen Rechten für
alle“. Diese Idee steht im Zentrum einer solidari-
schen Konzeption der öffentlichen Dienste.
„Umsonst-Kampagnen“ können diese Grundidee
praktisch aufgreifen und im Kleinen durchsetzen.
Öffentliche Dienste können Ansätze einer Alter-
native zu den Bereicherungsmechanismen des
Marktes darstellen. Die Verteidigung eines vielfäl-
tigen und qualitativ guten Dienstleistungsangebots
ist aber nicht zu vereinbaren mit einem bürokra-
tischen und hierarchischen Apparat.

Ein echter Dialog zwischen BenutzerInnen/
BürgerInnen   die bis jetzt nur als passive Konsu-
mentInnen wahrgenommen worden sind   und
Personal soll entwickelt werden. Dadurch können
die Angebote sozial gestaltet und gleichzeitig de-
ren Vielfalt garantiert werden. Die Lohnabhängi-
gen sind in die Entscheidungsprozesse einzube-
ziehen. Das erleichtert die Bewertung der Arbeit,
weil andere Bewertungskriterien angewendet
werden als diejenigen der traditionellen „Unter-
nehmenskultur“. Hierarchische Strukturen sollen
abgebaut werden. Denn sie haben nur den Sinn,
das Personal ohne Eigenverantwortung zu kon-
trollieren und die bürokratischen Administrations-
mechanismen zu erhalten, anstatt die Qualität der
zu leistenden Dienste zu gewährleisten. In (ehe-
maligen) öffentlichen Diensten, die sich trans-
nationalisieren (Bahnen, Post, Telekommunikation,
Energieversorgung, Krankenhauskonzerne) stellt
sich die Frage, wie die Beschäftigten und
BenutzerInnen ebenfalls grenzüberschreitend mit-
einander in Kontakt treten um die zentralen Ach-
sen des (europäischen) Angebots zu definieren. Die
gesellschaftliche Aneignung der öffentlichen Diens-
te sowie die Neugestaltung und Aneignung der
Arbeit und ihrer Erzeugnisse durch die Arbeiten-
den stellen uns vor die Herausforderung der ge-
sellschaftlichen Aneignung der strategischen Pro-
duktionsmittel.
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Gesellschaftliche Aneignung
der Investitionen und der
technologischen Entwicklung
Die Strategien der industriellen Restrukturierung
der Industrie- und Finanzkonzerne haben ganze
Regionen wie Nordfrankreich und Ostdeutschland
in Zonen hoher Erwerbslosigkeit verwandelt und
manchmal sogar regelrecht de-industrialisiert. Die
schwächsten Länder Europas sehen nur in der
Inwertsetzung ihres einzigen komparativen Vorteils
– die sehr tiefen Lohnkosten und der mangelhafte
Arbeitsschutz – eine Entwicklungsperspektive.

Die Entscheide darüber was, wo, wie und von wem
produziert wird, sind die Schlüsselentscheide un-
serer Gesellschaft. Genau diese Entscheide, die mit
den Investitionsentscheiden zusammenhängen, lie-
gen heute nahezu ausschließlich in den Händen
der Unternehmen, also des Privatkapitals. Dabei
liegen den Investitionsentscheiden nicht die ge-
sellschaftlichen Bedürfnisse, sondern die Profiter-
wartungen zu Grunde.

Es geht also darum zu überlegen, wie die Lohnab-
hängigen und die betroffene Bevölkerung sich in
die Lage versetzen, diese Entscheide anzueignen.
Eine gesellschaftliche Aneignung der Investitionen
würde bedeuten, dass die Profite zusammenge-
führt werden und ihre Verwendung nicht gemäß
profitorientierter Firmenstrategien, sondern ent-
sprechend den demokratischen Entscheidungen
einer Gesellschaft erfolgt.  Ein erster Schritt in
diese Richtung wäre es, wenn die Lohnabhängigen
bei allen Fragen, die direkt ihre Arbeitsbedingungen
betreffen, die Oberhand gegenüber den instituti-
onellen Investoren und den Managern erlangten.
Die Verteidigung der öffentlichen Dienste geht in
einer solchen Perspektive einher mit Formen der
gesellschaftlichen Aneignung dieser Dienste durch
die Beschäftigten und die BenützerInnen. Ein wei-
terer Schritt wäre es, wenn die Lohnabhängigen
und BürgerInnen die Unternehmen und Konzer-
ne kontrollieren sowie eine Offenlegung aller
wesentlichen Informationen durchsetzen könnten.
Das könnte somit auch in strategisch wichtigen
Unternehmen darauf hinauslaufen, Formen der
gesellschaftlichen Kontrolle, Selbstverwaltung und
Aneignung durchzusetzen. Letztlich sind die Ent-
scheidungen über die Orientierung der Produkti-
on und der Dienstleistungen aber Angelegenheit
der gesamten Bevölkerung.

Ein weiteres Ziel ist es, die „Unabhängigkeit der
Zentralbanken“ zu beenden und das Kreditwesen
gesellschaftlich anzueignen und die europäische
Zentralbank in eine Bank zur Finanzierung euro-

päischer Investitionen in Infrastruktur umzuwan-
deln. Die Abschaffung der Steuerparadiese und die
Besteuerung des Reichtums würden eine Um-
verteilung von Einkommen zugunsten der mehr
oder weniger prekär beschäftigten Lohnabhängi-
gen ermöglichen. Die Entwicklung, die seit Anfang
der 1980er Jahre in ganz Europa stattfindet, ist
umzudrehen. Damit könnten auch die oben ge-
nannten Maßnahmen wie die Verhinderung von
Entlassungen, Mindestlöhne und eine Arbeitszeit-
verkürzung finanziert werden. Die Durchsetzung
und Einrichtung verschiedener gesellschaftlicher
und öffentlicher Eigentumsformen und die Zuwei-
sung der Kredite in Funktion der demokratisch
diskutierten, gesellschaftlichen und industriellen
Prioritäten würden die Bedingungen schaffen, um
die Erwerbslosigkeit wirklich zu verbannen.

Die gesellschaftliche Aneignung technologischen
Wissens und die demokratische Gestaltung tech-
nologischer Entwicklungspfade stellt eine beson-
dere Herausforderung dar. Die Auseinanderset-
zungen über die Kernenergie, die Biotechnologien
und die Zugänglichkeit des Internets sowie über
die Ausdehnung intellektueller Eigentumsrechte
haben die Sensibilität gegenüber dem Herrschafts-
charakter von Technologien geschärft. Selten wer-
den diese Diskussionen aber im Zusammenhang
mit einer gesellschaftlichen Aneignung technolo-
gischer Entwicklungspfade geführt. Deren demo-
kratische Gestaltbarkeit hängt direkt mit der de-
mokratischen Souveränität über die Investitionen
zusammen. Die Gewerkschaften sind diesen Fra-
gen gegenüber immer noch nahezu blind. Würde
der Gebrauchswert von Industriezweigen und von
Technologien in den Mittelpunkt gerückt, stünde
man schnell auch vor der Frage, wie eine Konver-
sion nicht erwünschter Produktionsbereiche in die
Wege geleitet werden könnte. Viele Tätigkeiten –
zu allererst die Rüstungsindustrie – sind schädlich
oder nutzlos, andere können zusammengefasst
oder völlig neu organisiert werden. Diese Konver-
sionsdebatten und die damit zusammenhängen-
den Fragen der industriellen und ökonomischen
Entwicklung in ganzen Regionen können nicht auf
regionaler, kaum auf nationaler, sondern letztlich
nur auf transnationaler oder europäischer Ebene
angepackt werden.

Planung als demokratische
Gestaltung
Jede emanzipatorische Perspektive muss sich mit
dem Problem der Maßstäbe auseinandersetzen. Da
große Konzerne global agieren, die Arbeitsteilung
international strukturiert ist und die Mobilität der
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Lohnabhängigen stark angestiegen ist, sind Alter-
nativen transnational, mindestens auf europäischer
Ebene zu formulieren. Welche Bahnen, welche
Automobilindustrie, Pharmaindustrie und welche
Sozialversicherungen wollen wir in Europa? Wer
kontrolliert die internationalen Glasfasernetze für
das Internet? Welche industrielle und räumliche
Arbeitsteilung wollen wir? Wie lassen sich die glo-
balen und europäischen mit den nationalen und
regionalen Strukturen verschränken?

Je nach Sachlage, konkreten Bedingungen und sozi-
alen Kräften ist die Erstellung von Dienstleistungen
und die Produktion von Gütern im öffentlichen In-
teresse besser auf regionaler, nationaler, übernatio-
naler, kontinentaler oder gar globaler Ebene zu or-
ganisieren. Die Organisation des öffentlichen Ver-
kehrs und der Eisenbahnen mag als Beispiel dafür
dienen, einige Schlüsselfragen aufzuwerfen, die sich
auch bei vielen anderen Industrie- und Dienstleis-
tungssektoren stellen: Der öffentliche Personen-
nahverkehr ist in den meisten Fällen regional abzu-
stützen und zu organisieren. Der Verkehr zwischen
den urbanen Zentren Europas ist jedoch national
und europäisch zu organisieren. Die Infrastruktur
und die Transportmittel können den Staaten, Regi-
onen, Städten oder einer Vereinigung derselben
gehören. Die Organisation des Angebots wird von
Selbstverwaltungsstrukturen der Beschäftigten, Ver-
bänden der BenutzerInnen und gewählten politi-
schen Instanzen angeleitet und beaufsichtigt. Im Zuge
einer demokratischen Diskussion wird ermittelt,
welche Bedürfnisse vorliegen, welche prioritär be-
dient werden und welche Ressourcen zur Leistungs-
erstellung eingesetzt werden.

Das Beispiel zeigt auch, dass das öffentliche Eigen-
tum in anderen Maßstäben organisiert werden
kann als die unmittelbare Organisation der Ange-
bote und Dienste. Öffentliches Eigentum muss
keineswegs gleichbedeutend mit Nationalisierung
sein, vielmehr sind alle Formen zwischen Koope-
rativen, Munizipaleigentum und einer neuen öffent-
lichen Eigentumsform auf europäischer Ebene
denkbar. Ein Zurück zur nationalen Perspektive
ist ausgeschlossen. Eine europäische oder gar glo-
bale Perspektive ist nicht die Addition der natio-
nalen Projekte, sondern eine eigentliche trans-
nationale Synthese eines emanzipatorischen Pro-
jekts.

Den Konzernstrategien der industriellen Restruk-
turierung, die der Maximierung des Profits und
des shareholder value unterliegen, muss eine aus-
gehandelte Organisation der kooperativen Arbeits-
teilung zwischen den verschieden nationalen In-
novations- und Produktionssystemen gegenüber

gestellt werden. Ohne eine gewisse Planung auf
europäischer Ebene, die von den Lohnabhängigen
Europas ausgehandelt wird, geht das nicht. Ein
Ansatz von demokratischer, durch die Lohnabhän-
gigen in Europa gestaltete Planung, ist auch nötig,
um die ökologische Krise zu bekämpfen. Diese ist
untrennbar mit der sozialen Krise verbunden und
stellt letztlich die Frage nach den Produktionsver-
hältnissen. Nehmen wir nur das Beispiel des Güter-
schwerverkehrs auf der Strasse. Hier verbinden
sich die Überausbeutung der Chauffeure und die
Schaffung einer europäischen Konkurrenz unter
ihnen direkt mit den ökologischen Konsequenzen.

Die  Ausarbeitung von Plänen auf unterschiedli-
chen Maßstabsebenen entspringt einem doppel-
ten Prozess: erstens der Debatte der BürgerInnen
über die grundsätzlichen ökonomischen Orien-
tierungen und Ressourcenzuteilungen; zweitens
der Debatte der ProduzentInnen, die darüber be-
finden, wie die großen Entscheide umzusetzen sind.
Die betrieblichen und territorialen Strukturen der
demokratischen Selbstverwaltung sind zu verknüp-
fen mit den bestehenden Formen parlamentari-
scher Demokratie sowie mit Abstimmungen auf
unterschiedlichen Maßstabsebenen. In diesem Sin-
ne ist auch darüber nachzudenken, wie die Bevöl-
kerung Europas demokratisch über Schlüsselfragen
der Ressourcenverwendung entscheiden kann.

Der Verfassungsvertrag drückt
die Diktatur des Eigentums aus -
überwinden wir das Tabu der
Eigentumsfrage!

Wie Ulrich Duchrow (2004) festhält, widerspie-
gelt der Verfassungsvertrag der EU eine Entwick-
lung des Kapitalismus „zur grundsätzlichen Herr-
schaft des Eigentums“. Die Phase der Sozial-
pflichtigkeit des Eigentums, die nach dem 2. Welt-
krieg einsetzte und von der lang andauernden Pro-
sperität bis etwa Mitte der siebziger Jahre unter-
mauert wurde, ist vorbei (Duchrow und Hinkel-
ammert 2002). Trotz und gerade wegen ihrer enor-
men Tragweite ist die Eigentumsfrage bei den
Gewerkschaften ein Tabu. Auch die globali-
sierungskritischen Bewegungen haben bislang ei-
nen Bogen um dieses zentrale Problem geschla-
gen.

Die Privatisierungen im Gesundheitswesen ver-
deutlichen die Tragweite des Problems. „Gesund-
heit ist keine Ware“ sagt das globalisierungskritische
Netzwerk Attac, vielleicht ohne sich der Tragwei-
te dieses Satzes bewusst zu sein. Aber wie sieht
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ein soziales Gesundheitswesen aus, in dem die
Gesundheitsdienstleistungen tatsächlich nicht
mehr warenförmig sind? Und die Dienstleistun-
gen der Krankenversicherung:  Sollen sie auch keine
Ware mehr sein? Und die Medikamente:  Wie sol-
len auch sie keine Ware mehr sein? Wer kontrol-
liert die Pharmaindustrie? Welche Vorschläge zie-
len in die Richtung einer gesellschaftlichen und
demokratischen Aneignung der öffentlichen Diens-
te und anderer Schlüsselsektoren durch die Be-
schäftigten und die BenutzerInnen? Diese Fragen,
konsequent gedacht, führen uns zur Herausforde-
rung, die Frage des Eigentums grundsätzlich neu
aufzuwerfen.

Zunächst ist ein ideologischer Nebel zu lüften, der
die klare Sicht verdeckt. Das kapitalistische Pri-
vateigentum ist ein Pfeiler des Kapitalismus und
der Herrschaft der Kapitalistenklasse. Allerdings
drücken das Eigentum an Konsumgütern, die wir
verbrauchen, und das Eigentum an Produktions-
mitteln, die eingesetzt werden, um mit menschli-
cher Arbeit neue Werte zu erzeugen, zwei sehr
unterschiedliche Sachverhalte aus. Noch wichti-
ger ist der Unterschied zwischen dem Eigentum
an einem Gut, das Ergebnis der persönlichen Ar-
beit ist, und der Aneignung von Gütern durch
Unternehmen, die im Rahmen des Produktions-
prozesses von vielen Lohnabhängigen durch ge-
meinsame Arbeit hergestellt wurden (Bihr und
Chesnais 2003). Infolge der starken Arbeitsteilung
und der intensiven Kooperation von Lohnabhän-
gigen, die am selben oder auch an verschiedenen
Orten arbeiten, sind mittlerweile alle denkbaren
Güter vom Brot bis zum Medikament, von der
Musikanlage bis zur Versicherungspolice Ergebnis
eines kollektiven und gesellschaftlichen Arbeits-
prozesses.

Selbstverständlich lässt sich eine emanzipatorische
Perspektive nicht auf die Eigentumsfrage reduzie-
ren. Die Verstaatlichung der Produktionsmittel
ändert noch nichts an den Ausbeutungsverhältnis-
sen und die Warenform bleibt erhalten. Anderer-
seits wird der Begriff der Aneignung oftmals in
einem verharmlosenden Sinn aufgegriffen. Die
Aneignung von Konsumgütern, Kultur und Dienst-
leistungen durch soziale Bewegungen sowie die
„Umsonst-Kampagnen“ in deutschen Großstäd-
ten, die sich oft auf ein radikalisiertes Szenenmilieu
konzentrieren, können emanzipatorisch Anknüp-
fungspunkte bieten, aber eine antikapitalistische
Perspektive ist damit noch nicht formuliert.

Die Perspektive der gesellschaftlichen Aneignung
ist in den Rahmen einer antikapitalistischen Über-
gangsstrategie zu setzen. Es braucht den Aufbau

eigener Strukturen, von Gegenmacht und schließ-
lich einer gesellschaftlichen Hegemonie. Tatsäch-
lich haben sich im Laufe von Kämpfen Lohnabhän-
gige immer wieder eigene Strukturen gegeben, die
eine Kontroll- oder sogar eine Doppelmacht-
funktion gegenüber der Macht der Unternehmen
einnahmen (Mai 1968 in Frankreich, 1969 in Itali-
en, 1974 in Portugal, 1980/81 in Polen und 2002/
03 in Argentinien). Eine umfassende gesellschaftli-
che Aneignung und letztlich Transformation der
Gesellschaft ist im Rahmen der bürgerlichen In-
stitutionen der Nationalstaaten und der EU aber
nicht möglich. Letztlich geht die konsequente Infra-
gestellung des Privateigentums mit der Infra-
gestellung des bürgerlichen Staatsapparates einher.
Die ökonomische Integration in Europa, die glo-
balen Produktions- und Innovationsverflechtungen
und die Herausbildung einer autoritären Staatlich-
keit der EU stellen emanzipatorische Bewegun-
gen vor die Frage, inwiefern die bestehende Insti-
tutionen der EU genutzt und wie eigene Struktu-
ren auf europäischer Ebene aufgebaut werden
können. Mit der Durchsetzung und Institutionali-
sierung von Gegenmachtstrukturen wird automa-
tisch auch eine Form der Machtausübung und
neuer Staatlichkeit generiert. Das scheint abstrakt
und weit weg zu sein. In vielen aktuellen Ausein-
andersetzungen ist es aber bereits relevant, ob man
auf der Basis einer grundsätzlichen Ablehnung der
EU-Institutionen agiert, dabei durchaus breite
Bündnisse schmiedet und sogar an den Wahlen
zum EU-Parlament teilnehmen kann oder ob man
sich auf eine Diskussion zur Reformierung der EU
einlässt und dabei auf Bündnispartner innerhalb
der Institutionen setzt.

Eine neue Phase eröffnen!

Die zu Beginn des 20. Jahrhunderts eröffnete Pha-
se der ArbeiterInnenbewegung, die durch die so-
zialdemokratischen und stalinistischen Organisa-
tionen geprägt wurde, ist im Laufe der 1980er Jahre
ausgeklungen. Die sozialdemokratischen Parteien
haben sich in Modernisierungsinstrumente der
kapitalistischen Herrschaft transformiert und die
Organisationen, die in der Tradition der staats-
bürokratischen Diktaturen und ihrer internatio-
nalen Ableger stehen, sind aufgrund ihrer unverar-
beiteten Geschichte nicht glaubwürdig für eine
freiheitliche und emanzipatorische Perspektive.

In vielen Ländern lässt sich ein langwieriger und
konfliktreicher Prozess der Neuzusammensetzung
und Neuausrichtung einer pluralen Bewegung der
Lohnabhängigen beobachten. Hierbei befruchten
sich gewerkschaftliche Neuansätze mit radikalen,
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sozialen Bewegungen. Die Trennung in gewerk-
schaftliche und soziale oder politische Bewegun-
gen macht keinen Sinn mehr. Alle aktuellen Ausei-
nandersetzungen über Arbeitsbedingungen, Priva-
tisierungen, Sozialversicherungen und Umwelt-
probleme sind gewerkschaftlich, gesellschaftlich
und politisch zugleich.

Nun besteht die Herausforderung, die Antworten
nicht nur regional und national, sondern auch eu-
ropäisch zusammenzuführen und damit schritt-
weise ein europäisches Programm einer pluaralen
Bewegung der Lohnabhängigen zur gesellschaftli-
chen Aneignung Europas zu entwickeln. Die ge-
sellschaftliche Aneignung beginnt damit, dass An-
knüpfungspunkte, Forderungsperspektiven und
Ausdrucksformen gefunden werden, die an den
Widersprüchen unseres Alltagslebens ansetzen
und Alternativen bieten, die das Leben verbessern.
In ihrer Dynamik tragen sie zu einer gesellschaft-
lichen Transformation bei, welche die Logik der
privaten Profitmaximierung und Aneignung sowie
der Konkurrenz überwindet.

Damit würden die Lohnabhängigen ansatzweise
aufhören, Lohnabhängige zu sein, die nur von den
Entscheiden des Kapitals abhängig sind und wür-
den beginnen Arbeitende zu sein, die ihre gemein-
samen Arbeits- und Kommunikationsinstrumente
kontrollieren. Die Warenform würde perspekti-
visch in Frage stellt. Alltagskämpfe werden verbun-
den mit einem globalen und emanzipatorischen
Projekt einer libertären und sozialistischen Alter-
native, die sich auf die Werte der Freiheit, Gleich-
heit und Solidarität stützt. Die entscheidende Vo-
raussetzung ist die Selbsttätigkeit der Menschen,
ihre kollektive Aneignung von Rechten, Fähigkei-
ten, Kreativität, Ressourcen und Macht.

Von der internationalen
Kampagne gegen den
Verfassungsvertrag zur
internationalen Kooperation
für ein anderes Europa

Von gemeinsamen Bewegungen
zu gemeinsamen Programmen
Die Ausarbeitung von Vorschlägen für ein Europa
von unten kann letztlich nur als gemeinsamer Pro-
zess der Lohnabhängigen in Zusammenarbeit mit
kritischen Intellektuellen in ganz Europa funktio-
nieren. Ein Problem dabei ist, dass der Europäi-

sche Gewerkschaftsbund und die meisten ihm
angeschlossenen Gewerkschaften vollständig in das
Europa der Herrschenden eingebunden sind und
daher auch den vorliegenden Verfassungsvertrag
unterstützen. Demgegenüber brauchen wir ein
gewerkschaftliches Bündnis auf europäischer Ebe-
ne, das wirklich beginnt, unabhängig von den Herr-
schenden im eigenen Land, die Kooperation und
Solidarität unter den Lohnabhängigen in ganz
Europa voranzutreiben. Dass die Delegierten der
französischen Gewerkschaft CGT gegen die Emp-
fehlungen und Drohungen ihrer eigenen Führung
auf ihrer Konferenz im Februar 2005 den Verfas-
sungsvertrag abgelehnt haben, ist ermutigend und
bietet Anknüpfungspunkte für die Zusammenar-
beit mit Bewegungen in ganz Europa gegen das
Europa der Bosse.

Tatsächlich sind breite politische Bündnisse für ein
solidarisches Europa von unten zu knüpfen. An-
satzpunkte in diese Richtung ergeben sich in zahl-
reichen gesellschaftlichen Bereichen. Nehmen wir
die Beispiele des öffentlichen Verkehrs und der
Postdienste. Diese beiden Bereiche sind bevorzug-
te Felder für Investitionen großer Konzerne.

In verschiedenen Ländern haben sich Bündnisse
von BenützerInnen, Beschäftigten und lokalen Ab-
geordneten gebildet, um für die Erhaltung regio-
naler Bahnlinien und lokaler Poststellen zu kämp-
fen. Diese Initiativen haben teilweise bereits Kon-
takt miteinander aufgenommen. Im Zusammen-
hang der Aktivitäten gegen den Verfassungsvertrag
und darüber hinaus könnten diese Kontakte re-
aktiviert werden. An solchen europäischen Ver-
sammlungen könnten Beschäftigte und BenutzerIn-
nen gemeinsam Ansätze eines Dringlichkeits-
programms zur Erhaltung oder Wiederherstellung
der öffentlichen Dienste im Bereich des Transports
und der Post formulieren, das die Erfordernisse
auf den unterschiedlichen Maßstabsebenen der
Städte, Regionen, Länder und ganz Europas mit-
einander verknüpft.

Ein anderes Beispiel sind die Altersrenten. Überall
in Europa sind die Altersrenten gesunken. Viele
RentenbezieherInnen sehen sich gezwungen, teil-
zeitlich oder auf Abruf weiter zu arbeiten. Somit
werden Betagte wie auch  MigrantInnen und zahl-
reiche Frauen gezwungen, sich der industriellen
Reservearmee anzuschließen. Dieser Sachverhalt
drückt zudem die Infragestellung des sozialisier-
ten Lohnes durch das transnationale Finanzkapi-
tal aus.  Die ganze Propaganda für die Senkung
der Lohnnebenkosten dient letztlich genau die-
sem Ziel, dem sich auch die Institutionen der EU
und die nationalen Regierungen angeschlossen
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haben. In ganz Europa sind die Altersversicherun-
gen im Visier des Anlagekapitals, das sich über die
Schaffung kapitalgedeckter Rentensysteme enor-
me liquide Mittel aneignen will. In verschiedenen
Ländern Europas haben sich RentnerInnen zu or-
ganisieren begonnen. Diese Ansätze können im
Falle eines Neins zum Verfassungsvertrag weiter-
getrieben und auf europäischer Ebene koordiniert
werden. Organisationen der RentnerInnen und
Gewerkschaften könnten auf dieser Basis ein eu-
ropäisches Dringlichkeitsprogramm zur Verteidi-
gung der Renten und der umlagefinanzierten
Rentensysteme formulieren.

Mit derselben Methode sind auch andere Initiati-
ven denkbar. Erwerbslose und prekär Beschäftig-
te können sich wie bei den Euromärschen europa-
weit koordinieren, zusammenschließen und ihre
Vorstellungen bündeln. Studierende und SchülerIn-
nen, die sich gegen die Kürzungen und Privatisie-
rung im Bildungswesen zu Wehr setzen und die
Bologna-Gegenreform ablehnen, können ein eu-
ropäisches Programm für ein solidarisches Bil-
dungswesen formulieren.

Bei der Auseinandersetzung über den europäi-
schen Verfassungsvertrag stehen sich zwei unver-
söhnliche Legitimitäten gegenüber: jene der Ex-
perten im Dienste des Liberalismus und jene der
Lohnabhängigen und der BürgerInnen. Letztlich
stehen wir in einer grundlegenden gesellschaftli-
chen Auseinandersetzung, einer Klassenauseinan-
dersetzung. Wie auch immer dieser Konflikt aus-
gehen wird, er wird Grundlage für die weiteren
Kämpfe in Europa und in den einzelnen Ländern
Europas sein.

Die Auseinandersetzung über den Verfassungs-
vertrag stellt auch die globalisierungskritische Be-
wegung und Organisationen wie Attac vor eine
wichtige Herausforderung. Gerade weil der Verfas-
sungsvertrag grundsätzliche Fragen über die Or-
ganisation der Gesellschaft anspricht und definiert,
gerade weil sich die Perspektiven von oben und
von unten unversöhnlich gegenüberstehen, gera-
de weil der europäische Vereinigungsprozess
immer noch von zahlreichen Illusionen und My-
then begleitet wird, kann sich niemand um eine
klare Stellungnahme herummogeln. Bewegungs-
nahe NGOs und Strukturen, die sich immer noch
auch mit Geldern der EU finanzieren, stellt diese
Auseinandersetzung direkt vor die Frage, auf wel-
che Seite sie sich stellen. Mit der Finanzierung von
Parteien (auch die europäische Linkspartei mit der
PDS) und NGOs übt die EU eine nicht zu unter-
schätzende Anziehungs- und Integrationskraft auch
auf kritisch eingestellte Milieus aus. Die Bewegung

gegen den EU-Verfassungsvertrag und die gesam-
te globalisierungskritische Bewegung sollten die-
se Fragen offen ansprechen.

Für Abstimmungen
in ganz Europa
Mit dieser Auseinandersetzung sind demokratische
Fragen von unerhörter Tragweite verbunden. Wie
in anderen Ländern auch fürchten sich die Herr-
schenden und die Regierung in Deutschland vor
einer offenen, demokratischen Debatte über den
Verfassungsvertrag. Eigentlich, im ursprünglichen
Sinn, sollte eine Verfassung Ausdruck der Souve-
ränität der Bevölkerung sein. Aber nicht einmal
diesen elementaren Sinn einer Verfassung akzep-
tieren die Regierungen Europas. Gerade darum
ist die Forderung nach einer Volksabstimmung über
den Verfassungsvertrag wichtig. Sie bietet einen
Einstieg in die Diskussion mit den Menschen. Vie-
len Menschen, völlig unabhängig von ihrer konkre-
ten Meinung über die Vorlage, leuchtet es unmit-
telbar ein, dass über eine dermaßen wichtige Fra-
ge die Bevölkerung das letzte Wort haben soll.  Das
auch bei vielen Linken in Deutschland verbreitete
Misstrauen gegenüber demokratischen Grundan-
liegen entspringt einer enorm defensiven Grund-
haltung und ist Ausdruck einer tief verankerten
Skepsis gegenüber der offenen Dynamik solcher
Auseinandersetzungen. Selbstverständlich kann
man eine Abstimmung verlieren und es ist normal,
dass sich politische Gegner einer Abstimmung
bedienen, um ihre Propaganda zu verbreiten. Er-
fahrungen in anderen Ländern zeigen aber, dass
soziale, solidarische und demokratische Bewegun-
gen Abstimmungen auch gewinnen können und
dass genau solche Erfolge Appetit auf weitere und
weiterführende Siege machen.

Die gesellschaftliche Aneignung Europas ist nur auf
der Grundlage der Selbstaktivität der Menschen
möglich. Es geht darum, Dynamiken auslösen, die
den Lohnabhängigen ermöglichen, sich als selbstän-
dig politisch handelnde Subjekte zu erfahren und
einzugreifen. Wir können und wollen im Kleinen
gewissermaßen das Große vorbereiten. Die hier
formulierten Vorschläge sollen dazu beitragen,
politische Prozesse und Organisationsformen zu
befördern, die das Kräfteverhältnis verändern und
zu gemeinsamen Lernprozessen anregen.
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Anmerkungen
1 Ich verwende den Begriff Lohnabhängige, um die ökono-
mische Stellung zu definieren. Mit der Ausweitung der pro-
duktiven Basis von Kapital und Arbeit haben sich das Lohn-
abhängigkeitsverhältnis und die Ausbeutung durch Lohn-
arbeit ausgedehnt. Diese Proletarisierung schließt alle ein,
die in den unterschiedlichsten Konfigurationen und Aus-
maßen von Unsicherheit gezwungen sind, ihre Arbeitskraft
und ihre Kreativität zu verkaufen. Gewiss können nicht
alle Kämpfe gegen die Herrschaft und Unterdrückung in
der kapitalistischen Gesellschaft auf den reinen Klassen-
kampf reduziert werden. Aber wer, wenn nicht die -
durchaus heterogene - Klasse der Lohnabhängigen, also
die große Mehrheit der Bevölkerung in den imperialisti-
schen Ländern,  kann Trägerin gesellschaftlicher An-
eignungsprozesse und letztlich der Aufhebung der Tren-
nung der ProduzentInnen von ihren Produktionsmitteln
sein?

2 Spanien stimmte am 20. Februar 2005 der Verfassung
mit 77% Ja  bei einer Stimmbeteiligung von nur 42% zu.
Litauen, Slowenien und Ungarn haben den Vertrag per
Parlamentsbeschluss bereits ratifiziert.  Volksabstimmun-
gen  stehen außerdem in Dänemark, Niederlande, Irland,
Großbritannien, Luxemburg, Portugal, Frankreich (29. Mai
2005), Polen und Tschechien an. Nur in Irland und in Dä-
nemark wird eine Abstimmung durch die Staatsverfassung
vorgeschrieben. Genau wie in Belgien, Österreich, Malta,
Zypern, Schweden, Finnland, Estland, Slowakei und Grie-
chenland gibt es in Deutschland kein Referendum. In wei-
teren Ländern ist das Verfahren noch nicht geklärt.

3 Die nachfolgende Kritik des Verfassungsvertrags stützt
sich in den Bereichen Binnenmarkt und Machtstrukturen
auf zwei in der französischen Zeitschrift Carré Rouge ver-
öffentlichte Analysen (Bonin 2004; Carré Rouge
Supplément 2005).

4 Diese Skizze ist von Diskussionen über gesellschaftliche
Aneignung in Frankreich beeinflusst, die durch zahlreiche,
sowohl eher staatlich orientierte als auch libertäre Bei-
träge bereichert wurde (u.a. Salesse 2001; Andréani, et al.
2002; Coutrot 2002; Artous 2003b; 2003a; Maler 2003),
siehe hierzu auch Zeller (2004c). Die hier diskutierte Per-
spektive der gesellschaftlichen Aneignung unterscheidet
sich von jener der Aneignung oder Wiederaneignung wie
sie bei Teilen der bundesdeutschen radikalen Linken und
in der Zeitschrift Arranca (Nr. 28 und 29) diskutiert wer-
den. Die Perspektiven sind aber nicht gegensätzlich, son-

dern können sich gut gegenseitig ergänzen. Gute Vorschläge
für eine antikapitalistische europäische Perspektive haben
die Fondation Copernic (2003) und Zeitschrift Carré
Rouge Supplément (2005)  formuliert.  Lesenswert ist auch
das Manifeste pour une autre Europe von Yves Salesse
(2004). Er orientiert sich jedoch stärker an institutionel-
len Fragen und formuliert keine klare Kritik am europäi-
schen Militarismus und Imperialismus.

Christian Zeller,
Geographisches Institut der Universität Bern,
Hallerstr. 12, CH-3012 Bern, 0041-31-631 8556,
zeller@giub.unibe.ch
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